
   An alle Haushalte 

RAMADAMA 
 

Die diesjährige RAMADAMA-Aufräumaktion des Ufers am Kochelsee und der Wanderwege findet am Samstag, 04. April 
2020 ab 8.00 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz Klosterbräu, statt. Freiwillige Helfer sind herzlich willkommen und werden 
gebeten Rechen, Schaufel und/oder Schubkarren mitzubringen. Im Anschluss an die Aufräumaktion gibt es auch wieder 
eine Brotzeit für alle. Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen. 
 

Tag der offenen Tür im Kindergarten 
 

Der Tag der offenen Tür mit der Möglichkeit der Anmeldung im Kindergarten findet am Freitag, 27. März 2020 von 15.00 Uhr – 17.00 
Uhr statt. 
 

Neubau einer Kinderkrippe 
 

Wie wir in der letzten Ausgabe von Schlehdorf aktuell berichtet haben, ist wegen der stark gestiegenen Geburtenzahlen und der damit 
verbundenen Nachfrage nach einer Betreuung für Kinder unter 3 Jahren die Errichtung einer Kinderkrippe geplant. Der angesprochene 
Grundstückstausch wurde mittlerweile beurkundet, sodass die Planungen anlaufen können. Der Gemeinderat hat mittlerweile 
entschieden, keinen Umbau des Gebäudes vorzunehmen, sondern das Gebäude abzubrechen und an gleicher Stelle etwas größer 
neuzubauen, um den vorgeschriebenen Raumbedarf erfüllen zu können. Derzeit wird die Eingabeplanung für das neue Gebäude 
erstellt. Die Gesamtkosten werden sich voraussichtlich auf 370.000 Euro belaufen; davon dürften etwa 110.000 Euro an staatlichen 
Zuschüssen gewährt werden. Da eine Umsetzung der Baumaßnahme bis September dieses Jahres mehr als sportlich ist, wurde uns 
vom Kreisjugendamt übergangsweise die Nutzung des Kellerraums im Kindergarten als Betreuungsraum für die Kinder genehmigt, 
sodass nach derzeitigem Sachstand ab September 2020 eine Krippengruppe mit 12 Kindern betreut werden kann. Hierfür muss die 
Gemeinde allerdings noch zusätzliches Personal einstellen, was bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage nicht allzu leicht werden dürfte.   
 

Eltern-Kind-Büro im Cohaus Kloster Schlehdorf 
 

Seit Anfang März werden im CoHaus Kloster Schlehdorf Räumlichkeiten für ein Eltern-Kind-Büro genutzt. Die Idee dahinter ist 
Folgende: Eltern vernetzen sich, um sich gegenseitig bei der Betreuung der Kinder zu unterstützen. Dadurch wird abwechselnd Zeit 
geschaffen, um beispielsweise zu arbeiten, zu lernen, zu lesen oder anderen Hobbies nachzugehen. Konkret heißt das, dass die Kinder 
abwechselnd von einem bzw. mehreren Elternteil(en) oder Freiwilligen betreut werden, während die anderen Mütter/Väter sich 
ausklinken um in einem separaten „CoWorking“ Raum ihrer Tätigkeit nachgehen zu können. Wichtig hierbei ist, dass die Eltern die 
Aufsichtspflicht nicht abgeben, sondern in unmittelbarer Nähe bleiben und somit jederzeit für die Kinder erreichbar sind. Erschwinglich 
ist das Angebot, und formbar. So sind die Öffnungszeiten aktuell von Dienstag bis Donnerstag, 9:00 bis 12:30 Uhr. Die Nutzung der 
Räume an weiteren Tagen oder nachmittags ist denkbar. 
Die Initiatorinnen Nadine Baumann (Kochel) und Anna Halemba (Unterau) freuen sich über weitere Mitmacher, ob als Eltern-Kind-
Gespann, ehrenamtliche Betreuungsperson oder (Sach)SpenderIn. Kontakt per E-Mail (ElKi@posteo.de) oder telefonisch unter 0171 
3867882. 
 

Tourismus 
 

Der Tourismus in unserer Gemeinde hat auch 2019 seinen positiven Trend fortgesetzt. Zwar gingen die 
Übernachtungszahlen gegenüber dem Vorjahr von 37.159 geringfügig auf 36.147 Übernachtungen im Jahr 2019 (- 2,7 %) 
zurück; gleichzeitig stiegen jedoch die Gästeankünfte von 11.181 im Jahr 2018 auf 12.338 Ankünfte in 2019 (+ 10,3 %).  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Stefan Jocher 
Erster Bürgermeister 
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              Sprechzeiten des Bürgermeisters 
 

Dienstag und Freitag von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 

              im Rathaus Schlehdorf; Kocheler Straße 22 

          Telefon (0 88 51) 72 33       E-Mail: gemeinde@schlehdorf.de 

 

Kommunalwahl 2020 
 
Am Sonntag, 15. März 2020 finden die Kommunalwahlen in Bayern statt. Auch die Wahlberechtigten in Schlehdorf sind daher zur Wahl 
des ersten Bürgermeisters, des Gemeinderats, des Landrats und des Kreistags aufgerufen. 
 
Auf den folgenden Seiten haben wir Musterstimmzettel für die Wahl des ersten Bürgermeisters und der Gemeinderatsmitglieder 
abgedruckt, damit Sie sich bereits im Vorfeld –unabhängig von den Wahlwerbungen der beiden freien Gruppierungen, die in Schlehdorf 
antreten- über die Inhalte der Stimmzettel, die Anzahl und mögliche Verteilung der Stimmen usw. informieren können.  
 
Das Wahllokal befindet sich im Trachtenheim in der Grundschule Schlehdorf, Kocheler Straße 24. Das Wahllokal ist leider nicht 
barrierefrei, sodass wir den Wahlberechtigten mit körperlichen Einschränkungen empfehlen, von der Briefwahl Gebrauch zu machen.  
 
Anträge zur Briefwahl können bis spätestens Freitag, 13. März 2020, 15.00 Uhr, beantragt werden. In besonderen Fällen (plötzliche 
Erkrankung usw.) können Sie die Briefwahlunterlagen sogar bis Sonntag, 15. März 2020, 15.00 Uhr beantragen.  
 
Soweit bei der Wahl des Landrats kein Kandidat mehr als die Hälfte aller Stimmen erhält, findet am Sonntag, 29. März 2020 eine 
Stichwahl statt.   
 
Wir bitten alle Wahlberechtigten, von Ihrem demokratischen Wahlrecht Gebrauch zu machen und damit für eine entsprechend 
hohe Wahlbeteiligung zu sorgen. Dadurch werden die in den nächsten sechs Jahren auf kommunaler Ebene Verantwortlichen 
mit einer ausreichenden Legitimation ausgestattet.  
 

Bürgerversammlung  
 
Die Bürgerversammlung für das Jahr 2019 findet am 
 

Donnerstag, 26. März 2020 um 19.30 Uhr 
im Cohaus Kloster Schlehdorf, Festsaal,  

statt. 
 
 Bei der Bürgerversammlung wird über die im Jahr 2019 abgeschlossenen sowie im Jahr 2020 anstehenden Themen und Projekte und 
Finanzdaten der Gemeinde berichtet. Anträge, die in der Bürgerversammlung behandelt werden sollen, sind bis spätestens 23. März 
2020 bei der Gemeinde Schlehdorf oder der Verwaltungsgemeinschaft Kochel a. See einzureichen. 
 

 



Wahl des Gemeinderats 
 

 

• Für die Wahl des Gemeinderats haben Sie insgesamt 24 Stimmen (doppelte Zahl der Mitglieder des Gemeinderats). 

• Wenn Sie bei einem Wahlvorschlag oben links ein Listenkreuz machen, erhalten alle Kandidaten dieses Wahlvorschlags so viele 
Stimmen, so oft sie genannt sind. 

• Sie können einzelnen Kandidaten auch durch entsprechende Kennzeichnung, eine, zwei oder max. drei Stimmen geben. 
Beachten Sie aber bitte, dass Sie einem/r Kandidaten/in nur einmal max. drei Stimmen geben dürfen, auch wenn er/sie doppelt 
aufgeführt ist. 

• Soweit Sie einzelne Kandidaten einmal ankreuzen, erhält diese/dieser jeweils eine Stimme.   

• Beachten Sie bitte, dass Sie nicht mehr als 24 Stimmen vergeben. Sollten Sie die Zahl von 24 Stimmen überschreiten, ist der 
Stimmzettel ungültig.  

• Sie müssen nicht alle Stimmen vergeben. Wenn Sie z.B. nur 12 Stimmen vergeben wollen, ist der Stimmzettel gültig.  

• Bitte schreiben Sie keine Bemerkungen auf den Stimmzettel; dies führt automatisch zur Ungültigkeit Ihrer Stimmabgabe.  
 

Wahl des ersten Bürgermeisters 
 

 
 
Bei der Wahl des ersten Bürgermeisters können Sie entweder den aufgeführten Bewerber ankreuzen, oder eine andere Person 
eintragen, welche in Schlehdorf wählbar ist. Wählbar für das Amt des ehrenamtlichen ersten Bürgermeisters ist jede Person, welche 
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens 3 Monaten in Schlehdorf wohnt (mit Haupt- 
oder Nebenwohnsitz). 

 

Wahl des Landrats und des Kreistags 
 
Bei der Wahl des Landrats haben Sie ebenfalls eine Stimme. Insgesamt stehen fünf Kandidaten zur Verfügung. Bei der Wahl des 
Kreistags haben Sie insgesamt 60 Stimmen. Die Stimmvergabe erfolgt wie beim Stimmzettel für den Gemeinderat. 

  


